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Auszug aus unserer Referenzliste (2008)
	

Aktiengesellschaft mit ca. 20.000 Mitarbeitern (Az.: PM-8822/08)
„... Wir, ein deutsches ...-Unternehmen, sind mit der Abarbeitung unseres Auftrages hoch zufrieden. Aufgrund 
der Ermittlung konnten wir erfolgreich personelle Maßnahmen umsetzen, so dass die Zielsetzung des Auftrages 
voll erfüllt werden konnte. Vor der Auftragsvergabe und während des gesamten Bearbeitungsprozesses wurden 
wir stets ehrlich und kompetent über die Erfolgschancen und die Kosten beraten. Die Ausführung erfolgte 
seriös, rechtlich sicher und zuverlässig. Wir werden im Bedarfsfall gerne erneut auf die Dienste der PROOF-
MANAGEMENT GMBH zurückgreifen und können somit unsere ausdrückliche Empfehlung aussprechen...
.......... / Personalreferentin“

Fachanwalt für Arbeitsrecht zu den Ermittlungen gegen einen chronischen Lohnfortzahlungsbetrüger 
(Az.: PM-8830/08)
„Sehr geehrter Herr Malberg,
das Verfahren ... ./. ... GmbH wurde zwischenzeitlich mit einem für unsere gemeinsame Mandantin sehr 
zufrieden stellenden Ergebnis beendet. Grundlage für die erfolgreiche Durchsetzung der Arbeitgeberinteressen 
war Ihr Bericht vom XX.XX.XXXX. Dieser Bericht wurde von unserer gemeinsamen Mandantin dem 
Arbeitnehmer zur Einsichtnahme vorgelegt und hat ihn offenbar so beeindruckt, dass er bereit war, im Rahmen 
eines Aufhebungsvertrages der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zuzustimmen, wobei der Zeitpunkt der 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses praktisch einer fristlosen Beendigung gleich kommt. 
Gerne können wir Ihnen deshalb bestätigen, dass unsere Zusammenarbeit in dem o.a. Verfahren -auch nach 
der Einschätzung unserer gemeinsamen Mandantin- ausgesprochen zufrieden stellend war. Wir können Ihr 
Unternehmen daher uneingeschränkt weiterempfehlen. 
Mit freundlichen Grüßen
Dr. .......... / Rechtsanwalt“
	

Fachanwalt für Strafrecht einer renommierten Kanzlei zu den Ermittlungen gegen den Erpresser eines 
Konzerns (Az.: PM-8832/08)
„Sehr geehrter Herr Kollege Malberg,
die Resonanz auf Ihre Arbeit und auch die ordentliche Präsentation waren erfreulich...Derweil vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. ...... / Rechtsanwalt“

Rechtsanwältin über uns im Zusammenhang mit einer titulierten Forderung unseres Auftraggebers 
gegen einen vermeintlich insolventen Schuldner (Az.: PM-8824/08)
„Guten Tag Herr Kollege Malberg,
Ihre gute Arbeit und der ausführliche Bericht haben sowohl die Mitarbeiter des ...-büros als auch mich sehr 
beeindruckt. Sollte es wieder einen ähnlichen Fall geben, werden wir sicher auf Sie zurückkommen.
Freundliche Grüße aus ...
............ / Rechtsanwältin
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